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D) FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
 
1. Art der baulichen Nutzung  
 
1.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) 

und als Mischgebiet (MI) gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit Grünflä-
chen festgesetzt. Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht zugelassen. 

 
1.2 Für den gesamten Geltungsbereich ist die offene Bauweise (ο) gemäß  
 § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.  
 
1.3 Im „Allgemeinen Wohngebiet“ WA sind für Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten 

 zulässig.  
  
1.4 Doppelhäuser sind in den ausgewiesen Parzellen zulässig.  

Bei der Errichtung eines Doppelhauses ist eine Grundstücksteilung zulässig. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist bestimmt durch die 
 - Grundflächenzahl (GRZ)  
 - Geschossflächenzahl (GFZ)  
 - die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse  
 - die Höhe baulicher Anlagen (Wandhöhe WH). 

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu  
ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind 
nicht mitzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO). 

   
2.2  GRZ  

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,30 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und mit 
0,40 im Mischgebiet (MI) festgesetzt. Die zulässige Grundfläche kann um 50% über-
schritten werden mit baulichen Nebenanlagen sowie versiegelten Flächen für Zu-
fahrten und Stellplätze. 

   
2.3 GFZ   

Die Geschoßflächenzahl (GFZ) wird mit 0,60 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und 
mit 0,80 im Mischgebiet (MI) festgesetzt. 
 

2.4 Zahl der Vollgeschosse = II 
Die Zahl der Vollgeschosse wird mit max. zwei Vollgeschoßen festgesetzt. Ein  
Kniestock ist zusätzlich zu 2 Vollgeschoßen nicht zulässig. 

 
2.5 Wandhöhe 

Als Wandhöhe gilt das Maß ab Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden (OK EG-FF) 
bis Oberkante Dachhaut, an der traufseitigen Außenwand in der Mittelachse des 
Gebäudes gemessen. 
Auf allen Parzellen beträgt die maximale Wandhöhe ab Oberkante Erdgeschoss-
Fertigfußboden bis Oberkante Dachhaut 6,10 m. 
Bei Garagen beträgt die maximale zulässige traufseitige Wandhöhe 3,00 m. 
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3. Bauweise 
 
3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. 
           Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
   
3.2 Abstandsflächenregelung 
            Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO (Bayerische Bauordnung) sind  

einzuhalten. 
 
3.3      Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Gebäudeteile ist im Sinne von  

Pkt. 3.2.2 in geringfügigem Ausmaß gem. § 23 Abs. 3 BauNVO zulässig. 
 
3.4 Für Erker, Balkone, Außentreppen und deren Überdachungen, Wintergärten und   

ähnliche untergeordnete Anbauten wird die Überschreitung der Baugrenze bis max. 
1,50 m in der Tiefe und max. 1/3 der Gebäudelänge, höchstens jedoch 5 m be-
grenzt. Sie sind nur zulässig, wenn sie eingeschossig sind und die gesetzlichen Ab-
standsflächen nach Art. 6 BayBO einhalten. 

 
 
 
4. Gestalterische Festsetzungen 
 gemäß Art. 81 BayBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 
 
4.1 Baukörper  

Der Baukörper vom Typ Langhaus soll sich durch Proportion, Materialwahl und  
Farbgebung harmonisch in den landschaftsgebundenen Baustil einordnen.  

 Die Proportionen von 4 : 5 sind mindestens einzuhalten. 
Eindeutig quadratische Baukörper mit Zeltdach sind  ebenfalls zugelassen.  
 

 
4.2  Hauptgebäude müssen längsseitig ein Vordach von mindestens 0,80 m,  

giebelseitig ein Vordach von mindestens 1,00 m und. 
Nebengebäude allseitig ein Vordach von mindestens 0,40 m aufweisen. 

 
4.3 Dachform / Neigung 

Hauptgebäude: 
gleichschenklige Satteldächer:   Dachneigung 18° bis 28° 
Zeltdächer:       Dachneigung 13° bis 20° 
Im Mischgebiet MI sind begrünte Flachdächer möglich. 

Nebengebäude (Garage, Carport, untergeordnete Nebenanlagen): 
Satteldach:      Dachneigung 18° bis 28°  
Pultdach:     Dachneigung   6° bis 15°.  
Begrünte Flachdächer 
 
Haupt- und Nebengebäude sind als gestalterische Einheit auszubilden.  
Dies gilt hinsichtlich der Dachform, der verwendeten Materialien sowie der  
Farbgestaltung der Gebäude. 
Das Hauptdach des Hauptgebäudes darf zur Garage nicht abgeschleppt werden.  
Die Verbindung der Garage zum Wohnhaus ist zulässig, wenn das Dach unterhalb 
der Traufe des Wohnhauses ansetzt. 
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4.4 Dacheindeckung 

Zulässig sind Ziegel oder Dachsteine in gedeckten Farben, für Pultdächer sind  
Metalleindeckungen möglich. Zusätzliche Festlegung für Metalleindeckung mit Kup-
fer oder Zink: Ab einer Fläche von 50 m² muss eine Reinigung des Dachflächenwas-
sers gemäß ATV – DVWK - Merkblatt M 153 erfolgen. 
Für Garagen, die teilweise ins Gelände gesetzt sind, sind Dachterrassen bzw. Dach-
begrünungen zulässig, ebenso Dachbegrünungen bei Flachdächern im MI. 
 

4.5 Dachaufbauten oder Anbauten 
            Dachgauben sind zulässig bis zu einer maximalen Breite von 1,50 m.  

Quergiebel sind nur zulässig auf einer Seite des Gebäudes und bei einer  Dachnei-
gung von mind. 26°. Quergiebel sind traufunterbrechende Dachaufbauten  
mit eigener Firstausbildung. Pro Gebäude ist jeweils nur ein Quergiebel zulässig mit 
einer Breite von maximal 1/3 der Gebäudelänge. Der First des Quergiebels muss 
mindestens 0,40 m unter dem Hauptfirst liegen.  
Dacheinschnitte sind unzulässig. 
 

4.6 Fassadengestaltung 
 Als Material für die Fassaden sind Putzflächen und Holzverkleidungen zulässig. 
 Die Putzflächen sind in ruhiger Oberflächenstruktur auszubilden und in hellen  
 Tönen zu halten.  
  
4.8 Höhenlage der Gebäude 

Die Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden(OK EG-FF) wird im WA für jede Parzel-
le mit einer Sollhöhe festgelegt, die max. 30 cm überschritten werden darf. 
Im MI gilt für straßenseitige Gebäude:  
Oberkante Erdgeschoss OK EG - Fertiger Fussboden FF =  
max. 30 cm über OK Fahrbahn in der Höhe – Mitte Grundstück. 

  
 
 
5. Aufschüttungen und Abgrabungen 
 
5.1 Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche sind bis zu 1,5 m zulässig. 

Dies kann entweder eine Abgrabung zu den höher gelegenen landwirtschaftlichen 
Flächen sein oder eine  Aufschüttung zu der Wohngebietsstraße. 
Diese Geländeunterschiede können durch Mauern bis max. 1,5 m Höhe abgegrenzt 
werden. 

 
5.2 Zur Sicherstellung der Höhenlage der Gebäude sind im Bauantrag Geländeschnitte 

entlang jeder Fassade mit Darstellung des natürlichen Geländeverlaufs vorzulegen. 
Eine Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke durch abfließendes Oberflächen-
wasser ist auszuschließen. 
 
 
 

6. Garagen / Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 
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6.1 Garagen / Carports sind nur innerhalb der mit dem Planzeichen für Garagen festge-
setzten Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) 
zulässig. 

    
 
 
6.2 Stellplatzschlüssel 

Pro Wohneinheit müssen auf den Grundstücken mindestens 2 Stellplätze nachge-
wiesen und errichtet werden. 
 

6.3 Die Garagenvorplätze zählen nicht als Stellplätze und dürfen nicht eingezäunt  
 werden. 
 
6.4 Die Stauräume vor den Garagen / Carports sind als mindestens 5,00 m tiefe  
 Stellflächen von der öffentlichen Verkehrsfläche weg mit einem wasserdurchlässigen 

Belag auszubilden.  
 
6.5 Offene Stellplätze sind auf dem Baugrundstück zu errichten.  

Sie sind mit einem wasserdurchlässigen Belag auszustatten.  
Die Zufahrt muss über den gekennzeichneten Zufahrtsbereich erfolgen. 

 
6.6 Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind First, Traufhöhe sowie Dachneigung und 

Dacheindeckung einander anzugleichen. 
 
6.7 Garagen / Carports an Grundstücksgrenzen sind bei einseitiger Bebauung um 0,40 

m von der Grenze abzurücken, um einen Dachüberstand zu ermöglichen 
 
6.8      Untergeordnete Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind im Rahmen des § 23  

Abs. 5 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig bis zu 
einer maximalen mittleren Wandhöhe von 3,00 m, einem maximalen umbauten 
Raum von 75 m³ und einem Grenzabstand von 3,00 m, nicht jedoch in den in der 
Grünordnung festgesetzten freizuhaltenden Flächen. 

 
 
 
7. Einfriedungen 
 
7.1 Zulässig sind ungiftige Heckensträucher und Holzzäune sowie Maschendrahtzäune, 

wenn sie in Hecken eingebunden sind, Zaunhöhe maximal 1,00 m.  
 
7.2 Mauern sind straßenseitig in Verbindung mit Gartentüre und Mülltonnenbox bis max. 

1,10 m Höhe zulässig, bei notwendigen Aufschüttungen oder Abgrabungen (siehe 
Pkt. 5.1) bis 1,5 m. 

 
7.3  Einzäunungen müssen mindestens 10 cm Bodenfreiheit für Kleintiere einhalten,  

ausgenommen beim notwendigen Hangwasserschutz (siehe Hinweise Pkt. 1). 
 Notwendige Kabelverteilungen sind in die Einfriedungen zu integrieren.  
 
 
 
8. Sichtdreiecke 
 

An der Einmündung in die Kreisstraße sind in beiden Richtungen Sichtdreiecke mit 
einer Schenkellänge von 5 x 110 m festgesetzt. Innerhalb dieser Sichtdreiecke sind 
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Bebauung, Bepflanzung, Werbeanlagen und sonstige sichtbehindernde Gegenstän-
de über 0,80 m Höhe sowie Stellplätze nicht zulässig. 
 

 
 
 
 

9. Grünordnung  
 

9.1 Allgemeines  

a) Die Bepflanzung und Begrünung der Freiflächen der Baugrundstücke und 
der öffentlichen Straßenverkehrs- und Grünflächen ist entsprechend den pla-
nerischen und textlichen Festsetzungen durchzuführen und zu erhalten. 
Ausgefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen 
haben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen. Notwendige 
Zugänge und Zufahrten sowie zulässige Nebenanlagen sind von den Begrü-
nungsfestsetzungen ausgenommen. 

b) Allgemein ist der vorkommende Gehölzbestand einschließlich eines Schutz-
radius von 1,5 m (Wurzelschutz) von jeglichen baulichen Anlagen, Abgra-
bungen und Aufschüttungen zu schützen. 

c) Im Mischgebiet sind außerhalb der südlichen und östlichen Baugrenze keine 
Stell- und Lagerplätze zugelassen zum Schutz und Erhalt des Gehölzgürtels 
an der südlichen Baugebietsgrenze. 

d) Die gewerblichen und privaten Eingrünungen sind besonders zu den beste-
henden Gehölzen von Nebengebäuden, Zufahrten, Lagerflächen und ander-
weitigen Nutzungen freizuhalten. 

e) Im Süden des Mischgebietes und Allgemeinen Wohngebietes ist der angren-
zende Gehölzgürtel zu erhalten und zu sichern. Dabei ist auf der Grünfläche, 
die dem Mischgebiet und dem allgemeinen Wohngebiet vorgelagert ist, ein 
abgestufter Waldrand auszubilden und je nach Erfordernis mit heimischen 
Sträuchern und Kleinbäumen zu bepflanzen. Der abgestufte Waldrand soll 
etwaige Gefahren, wie umstürzende Bäume oder herabfallende Äste, von 
den Häusern und Bewohnern abwehren. 

f) Von den Festsetzungen kann in Lage und Fläche abgewichen werden, so-
weit die Abweichung grünordnerisch vertretbar ist, die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarli-
cher Interessen jeweils mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

g) Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden 
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend. 

h) Die vorgesehene Gestaltung der Freiflächen im Mischgebiet ist in einem be-
sonderen Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der mit dem Bauantrag 
einzureichen ist. 

i) Die Pflanzenauswahl ist nach standortheimischen Arten auszurichten (in An-
lehnung an die potentielle natürliche Vegetation). 

 

9.2 Baumpflanzungen 
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a) Im allgemeinen Wohngebiet ist pro Parzelle mindestens ein Obstbaum einer 
regionaltypischen Sorte zu pflanzen. Dabei erfolgen auf den Parzellen 2, 3, 
4, 5 und 9 des allgemeinen Wohngebiets die Baumpflanzungen auf dem im 
Norden vorgesehenen 5 m breiten Grünstreifen. Auf den Parzellen 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 und 15 ist je ein Obstbaum einer regionaltypischen 
Sorte zur Straße hin zu pflanzen. Auf Parzelle 11 ist ein Obstbaum einer re-
gionaltypischen Sorte zum Spielplatz hin zu pflanzen (siehe Gehölzliste Glie-
derungspunkt 5 b). 

 
b) Die Erschließungsstraße im Westen ist mit einer Baumreihe aus standortge-

rechten Laubbäumen mit Hainbuchen in einem Regelabstand von 12 – 14 m 
zu bepflanzen. 

c) An der Ostgrenze zum Naturlehrpfad Schwarzmoosbach ist der vorhandene 
Gehölzbestand zu erhalten und mit einzelnen zusätzlichen Bäumen und 
Sträuchern aufzuwerten. 

d) In der Grünfläche südlich des Misch- und Allgemeinen Wohngebiets ist der 
im Süden vorgesehene 4 m breite Pflanzstreifen als abgestufter Waldrand zu 
etablieren und gegebenenfalls mit heimischen Sträuchern und Kleinbäumen 
zu bepflanzen (siehe Gehölzliste Gliederungspunkt 5 b). 

e) Die Versorgungstrasse im Nord-Westen, eine  20 kV-Freileitung, ist mit einem 
12 m breiten Schutzstreifen zu beiden Seiten von Großbaumpflanzungen 
freizuhalten und mit standortgerechten Blühsträuchern und Kleinbäumen zu 
unterpflanzen. 

f) Der Spielplatz im Osten ist mit ungiftigen, für Kinder ungefährlichen, stand-
ortgerechten Bäumen und Sträuchern einzugrünen. 

g) Die Grünfläche bei den öffentlichen Parkplätzen innerhalb der Erschlie-
ßungsstraße ist mit einem standortgerechtem mittelgroßen Baum zu bepflan-
zen. 

h) Die Pflanzung von Nadelbäumen ist nicht zulässig. 
i) Für die Bepflanzung sind, mit Ausnahme von Obstgehölzen, nur folgende 

standortheimische Baum- und Straucharten zulässig: 
 
 
 
Zulässige Baumarten: 
 
Deutscher Name Botanischer Name Pflanzengröße/        

Mindestpflanzgröße 
(Stammumfang) für als 
zu pflanzen festgesetz-
te Bäume  
 

Feld-Ahorn  Acer campestre Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Großbaum/  
20/25 cm Stammumfang 

Spitz-Ahorn Acer platanoides Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 

Winter- Linde   Tilia cordata Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 
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Sommer-Linde Tilia platyphyllos Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 

Sal-Weide  Salix caprea Kleinbaum/ 
16/18 cm Stammumfang 

Silber-Weide Salix alba Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 

Buche Fagus sylvatica Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 

Hainbuche  Carpinus betulus Mittelgroßer Baum/ 
18/20 cm Stammumfang 

Stiel-Eiche  Quercus robur Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 

Rot-Eiche Quercus rubra Großbaum/ 
20/25 cm Stammumfang 

Vogelkirsche  Prunus avium Mittelgroßer Baum/ 
18/20 cm Stammumfang 

Trauben-Kirsche Prunus padus Kleinbaum/ 
16/18 cm Stammumfang 

Vogelbeere Sorbus aucuparia Kleinbaum/ 
16/18 cm Stammumfang 

 
 
  Zulässige Straucharten: 
 
Deutscher Name Botanischer Name Pflanzengröße 

 
Gemeiner Liguster*  Ligustrum vulgare Kleinstrauch 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra Großstrauch 
Pfaffenhütchen*  Euonymus euro-

paeus 
Großstrauch 

Gewöhnlicher Schneeball* Viburnum opulus Kleinstrauch 
Wolliger Schneeball* Viburnum lantana Kleinstrauch 
Eingriffeliger Weißdorn  Crataegus monogyna Großstrauch 
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata Großstrauch 
Schlehe  Prunus spinosa Kleinstrauch 
Kornelkirsche   Cornus mas Großstrauch 
Roter Hartriegel* Cornus sanguinea Kleinstrauch 
Hasel  Corylus avellana Großstrauch 
Gemeiner Flieder Syringa vulgaris Großstrauch 
Bibernell-Rose Rosa spinosissima Kleinstrauch 
Hunds-Rose Rosa canina Kleinstrauch 

 
* Achtung giftig – nicht auf Spielplätze pflanzen  

 
j) Bei der Pflanzung von Obstgehölzen sind ausschließlich folgende Sorten zu-

lässig: 
 

Apfelsorten: Birnensorten: Pflanzengröße/       
Mindestpflanzgröße 
(Stammumfang) für als 
zu pflanzen festgesetz-
te Bäume 
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Borowinka * Clapps Liebling Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Coulonrenette* Croazbirne* Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Gelber Edelapfel* Frauenbirne* Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Gewürzluiken* Gänskragen* Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Jakob Fischer Gellerts Butterbirne Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Krügers Dickstiel* Gute Luise Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Rote Sternrenette Herrenbirne* Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Schöner von Bath Trißlbirne* Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Taubenapfel*  Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 

Weißer Taffetapfel  Kleinbaum/  
16/18 cm Stammumfang 
 

* Regionaltypische Sorten des Landkreises Rosenheim 
 
 

9.3 Grünflächen 

a) Innerhalb der Gründstücksparzellen im Norden des allgemeinen Wohngebiets 
ist ein 5 m breiter Grünstreifen von Bebauung und Nebengebäuden freizuhal-
ten. 

b) Nördlich des 4 m breiten Pflanzstreifens im Bereich des Mischgebiets im Sü-
den ist ein 3 m breiter Pflegestreifen von Bebauung und sonstiger Nutzung 
freizuhalten. 

c) Die Wiesenfahrt im Süden ist von Bebauung und Gehölzpflanzungen freizu-
halten. 

d) Die öffentlichen Grünflächen einschließlich der Regenrückhaltebecken bzw. 
Versickerungsgräben und -mulden sind mit blütenreichen Magerwiesen  bzw. 
mit mageren Kraut-Gras-Säumen anzulegen. 

 
 
 

9.4 Ausgleichsflächen 

a) Die im Plan festgesetzten Ausgleichsflächen sind Teilflächen der Flurstücke 
28/1, 110, 111, 112, 113 und 156. Sie gehören zur Gemeinde Eiselfing mit 
der Gemarkung Bachmehring. 

b) Die Ausgleichsflächen sind  vorwiegend als Mager- oder Feuchtwiesen zu 
entwickeln mit vereinzelten Gehölzpflanzungen.  

c) Die Gehölzgruppen innerhalb der Ausgleichsflächen, auf den Flurstücken 112 
und  113, sind zu erhalten. Eine Holznutzung erfolgt nicht. Es ist lediglich die 
Pflege zulässig, die für die Verkehrssicherung erforderlich ist. 
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d) Auf dem Flurstück 28/1 ist ein Gehölzgürtel im oberen Teil des Areals, zwi-
schen Gehölzlehrpfad im Osten und der waldartigen Situation im Süden, zu 
erhalten. Der Rest der Fläche soll entbuscht und zur blütenreichen Magerwie-
se ausgebildet werden. 

e) Die Ausgleichsfläche auf dem Flurstück 156 südöstlich von Eiselfing in direk-
ter Nähe zum Schwarzmoosbach ist direkt an den Schwarzmoosbach zu ver-
legen und der vorhandene Feldweg an die nördliche Grenze der Ausgleichs-
fläche zu versetzen. Eine blütenreiche Feuchtwiese soll entstehen. Ablage-
rungen auf dem Areal, in der Nähe zum Schwarzmoosbach sind im Zuge der 
Herstellungsmaßnahmen zu beseitigen. Entlang des östlich gelegenen Wal-
des soll ein blütenreicher Waldsaum mit Hochstauden und standortgerechten 
Sträuchern entstehen. 

  
10. Hinweise 
 
10.1 Zu den höher gelegenen landwirtschaftlich genutzten Flächen ist eine Abgrenzung 

gegen Hangwasser notwendig. Dies geschieht über einen durchlaufenden Granit-
leistenstein mit einem bergseitigen Überstand von 20 cm an der Grundstücksgrenze 
und einer 50 cm breiten Geländemulde (Erschließungsmaßnahme der Gemeinde). 

 
10.2 Regenwassernutzung und –Entsorgung 

Beim Anschluss an den öffentlichen Regenwasserkanal ist das Ableitungsvolumen-
Grundstück zu drosseln. Hierfür sind geeignete Drosseln vor dem Anschluss an den 
öffentlichen Kanal (in etwa an der Grundstücksgrenze) einzuhalten. Die Drosseln 
sind so einzubauen, dass sie von der Gemeinde kontrolliert werden können. Die sich 
daraus ergebenden Rückhaltevolumina sind durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. 
Zisternen mit definiertem zusätzlichem Rückhaltevolumen bereitzustellen. Es ist da-
für Sorge zu tragen, dass kein Niederschlagswasser an der Oberfläche in andere 
Grundstücke oder die Straße abläuft. Gegebenenfalls sind z.B. Kastenrinnen an der 
Garagenzufahrt einzubauen und an die Grundstücksentwässerung anzuschließen. 
Die Bemessung des erforderlichen Rückhaltevolumens ist für ein 10-jähriges Re-
genereignis auf Grundlage der einzelnen Regendauern zu bestimmen. Pro m² un-
durchlässige Fläche ist ein Drosselabfluß von 0.01 l/s zulässig.  
Die Berechnung der undurchlässigen Fläche ist nach Merkblatt DWA M153 als diffe-
renzierte Flächenermittlung durchzuführen. Pflasterflächen um das Haus, Terrassen 
und Grünflächen sind ebenfalls zu berücksichtigen.  
Die Abflussbelastung B nach Merkblatt DWAM153 darf max. 18 Pkt. betragen.  
Ergeben sich höhere Belastungen, sind diese auf dem Grundstück durch geeignete 
Maßnahmen, wie z.B. Sedimentationsanlagen auf das erlaubte Maß zu reduzieren. 
Werden Sickeranklagen gebaut, kann auf der Grundlage des Bodengutachtens mit 
einem k-Wert von 5E-6m/s gerechnet werden.  
Die Berechnung der sich aus vorigem Absatz ergebenden Drosselleistung sowie 
desnotwendigen Rückstauvolumens sind bei der Einreichung der Entwässerungs-
pläne gemäß der jeweils gültigen Entwässerungssatzung nachzuweisen.  
Bei Wohnbaugrundstücken kann auf diesen Nachweis verzichtet werden, wenn die 
von der Gemeinde Eiselfing individuell für jedes Wohnbaugrundstück erarbeitenden 
Anforderungen eingehalten werden, die auf einer max. erlaubten Versiegelung be-
ruhen.  

10.3 Sämtliche Hausanschlüsse, Strom- und Kommunikationsleitungen sind unterirdisch 
zu verkabeln. Die Kabelverteilerschränke sind so in den Privatgrundstücken zu er-
richten und zu integrieren, dass sie von außen zugänglich sind. 

10.4 Wasserversorgung 
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Sämtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungs-
anlage des „Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schonstetter Gruppe“ an-
zuschließen. 

10.5 Abwasserbeseitigung 

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Abwasseranlage Ei-
selfing anzuschließen. 

10.6 Grundwasser 

Permanente Grundwasserabsenkungen zur Schaffung der Voraussetzung der Be-
baubarkeit der Grundstücke sind nicht zulässig. Werden für die Zeit der Bauarbeiten 
wasserhaltende Maßnahmen erforderlich, so ist rechtzeitig zuvor die wasserrechtli-
che Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim einzuholen. 

 Die Ausbildung von wasserdichten Kellern wird empfohlen. 
10.7 Mit dem Bauantrag sind Entwässerungspläne mit Darstellung der Behandlung und 

Beseitigung des Niederschlags- sowie des Schmutzwassers einzureichen. 
 
10.8 Brand- und Katastrophenschutz 

Im Brandfalle muss die Durchführung von Feuerlöschmaßnahmen für alle Gebäude 
gewährleistet sein. Zufahrten, Zugänge und Aufstell- und Bewegungsflächen für die    
Feuerwehr müssen Art. 5, 12 und 31 BayBO entsprechen.  
 

10.9 Die Sicherstellung des Löschwasserbedarfs wird durch die Planung der Wasserver-
sorgung und durch einen Hydrantenplan nachgewiesen. 

  
10.10 Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten oder Kampfmittel  
bekannt. 
 

10.11 Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung eines Bauvorhabens zutage kommen, 
 unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG und müssen unverzüglich dem   
 Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege bekanntgemacht werden. 
 
10.12 Es ist mit landwirtschaftlichen Immissionen im ortsüblichen Umfang zu rechnen. 
 
10.13 Der Bebauungsplan besteht aus  

- Planteil mit Zeichnerischen Festsetzungen 
- Teil A) Festsetzungen durch Planzeichen 
- Teil B) Zeichenerklärung für die Hinweise 
- Teil C) Verfahrensvermerke und 
- Teil D)  Festsetzungen durch Text. 

   
 
 
Eiselfing, den.......................             Eiselfing, den ..............................               
 
 
.................................................             .....................................................               
Architekt Ludwig Lax, Dipl. Ing.      Oberhuber Rupert  

1. Bürgermeister Gemeinde Eiselfing 
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Freising, den.......................               
 
…………………………………. 
Dr. Schober GmbH 
 



                                                                                                                                                                                              

 
Gemeinde Eiselfing 
Landkreis Rosenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEBAUUNGSPLAN „ Eiselfing - Hochfeld“  
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG UND UMWELTBERICHT
     
BEGRÜNDUNG nach § 9 Abs. 8 BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planungsstand:   Entwurf 06.12.2011 
       
 
Planung:    Dipl. Ing. Ludwig Lax Architekt 
     Hauptstr. 6, 83549 Eiselfing  
 
     
Grünplanung:    Dr. Schober GmbH 
     Obere Hauptstr. 45, 85354 Freising 
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1. ANLASS UND AUFTRAG 
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Absicht der Gemeinde Eiselfing im 
Bereich des Gemeindeteils Bachmehring -  Hochfeld neue Wohnbau- und Gewerbeflächen 
auszuweisen, um der bestehenden Nachfrage nach Bauland für Einheimische und Gewer-
beansiedlung nachkommen zu können. In den bestehenden Einheimischenbaugebieten 
sind keine Einheimischen-Grundstücke  mehr vorhanden und freiverkäufliche Bauflächen 
stehen kaum zur Verfügung. 
 
Der Gemeinderat Eiselfing hat in seiner Sitzung am 09.03.2010 beschlossen, einen Bebau-
ungsplan für den Bereich „Eiselfing - Hochfeld“ aufzustellen. 
Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Zur Einfügung des neuen Baugebietes in die landschaftlich und baulich sensible Lage 
wird ein Grünordnungsplan mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung und naturrechtlichen 
Eingriffsregelung in den Bebauungsplan mit gemeinsamer Begründung integriert. 
 
Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes „Eiselffing – Hochfeld“ wurde das  
Büro Dipl. Ing. Ludwig Lax, Hauptstr. 6, 83549 Eiselfing beauftragt. 
Für die Grünordnungsplanung und die Erstellung des Umweltberichtes wurde das Büro  
Dr. Schober GmbH, Obere Hauptstr. 45, 85354 Freising beauftragt. 
 
 
 
2. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN  

- 4. Änderung des Flächennutzungsplanes (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB),  
rechtswirksam seit 22.09.2000  

- 5. Änderung des Flächennutzungsplanes (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB)  
derzeit im Verfahren. 

- Amtliche Biotopkartierung. 
 
 
 
3. LAGE UND GELTUNGSBEREICH  

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurnummern in Teilbereichen: 

 Fl. Nr. 113, 112, 111, 110 
Das Planungsgebiet hat eine Größe von ca. 2,25 ha.  
 
Die überplante Fläche ist im Entwurf der 5.  Änderung des Flächennutzungsplanes als  
Allgemeines Wohngebiet (WA) und als Mischgebiet (MI) dargestellt.  
 
Der Geltungsbereich wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt und wird wie  
folgt umgrenzt: 
Norden:  Landwirtschaftliche Flächen 
Süden:  Dorfgebiet ,Gemeindestraße, Gewerbegebiet 
Westen:  Kreisstraße, Dorfgebiet ,  
Osten:  Öffentlicher Wanderweg, landwirtschaftliche Flächen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist keine Bebauung vorhanden. 
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4. HÖHENENTWICKLUNG 
Das Planungsgebiet weist im mittleren Teil eine Höhenlage auf, die nach Westen bis zu 
11,00 m und nach Osten bis zu 9,00 m abfällt.  
Hierauf wurde in der Straßenführung und Grundstücksverteilung Bezug genommen.  
An der höchsten Stelle der Erschließungsstraße wird ein kleiner „Dorfplatz“ mit  öffentlichen 
Stellplätzen gestaltet. 
Die stark abfallenden Geländekanten an der Südseite des Geltungsbereiches bleiben un-
verändert als bewachsene Hangkanten bestehen.  
Die Geländehöhe liegt im gesamten Geltungsbereich zwischen 485  und 474 m NN. 
 
 
 
5.  ERSCHLIESSUNG  

Das Baugebiet wird auf der Nordwestseite von der Kreisstraße RO 37 her erschlossen.  
Die Höchstgeschwindigkeit wird auf der Kreisstraße  in diesem Bereich auf 70 km/Std. be-
grenzt und demzufolge ein Sichtfeld (Sichtdreieck) von 5 / 110 m in beiden Richtungen frei-
gehalten.  
 
An der Ostseite des Geltungsbereiches führt derzeit ein öffentlicher Feldweg, der als  
Themenwanderweg mit eine Reihe von einheimischen Baumbepflanzungen besäumt ist. 
Das Gebiet wird mit einer Wohnstrasse mit „Dorfplatz“ und Wendehammer erschlossen. 
  
Der Stellplatzschlüssel beträgt 2 Stellplätze pro WE (Garage / Carport, Stellplatz).  
Die Straße erhält 6 öffentliche Stellplätze. 
 
 
 
6. VER- UND ENTSORGUNG 

Das Schmutzwasser wird über die Abwasseranlage (Trennsystem) abgeführt. 
Das unverschmutzte Niederschlagswasser wird über Rückhaltungen und Versickerung auf 
den Grundstücken bzw. über einen gedrosselten Zulauf in den gemeindlichen Regenwas-
serkanal entsorgt. 
 
Die Wasserversorgung ist gesichert durch den Anschluss an das Netz des  
Zweckverbandes Wasserversorgung Schonstetter Gruppe. 
 
Die Löschwasserversorgung wird gesichert durch Überprüfung und ggf. Erweiterung des 
Hydrantennetzes.  
 
Die Stromversorgung ist gesichert durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der E.ON 
Bayern. 
Die Beseitigung der Abfälle wird sichergestellt durch die zentrale Müllabfuhr des Landkrei-
ses Rosenheim. 
Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen wie Straßenerschließung, Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung werden mit angemessenem Aufwand für den Geltungsbereich neu  
erstellt. 
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7. BESTEHENDE BEBAUUNG 
Die bestehende Umgebungsbebauung besteht aus gewerblich genutzten Gebäuden im 
Westen und Süden, sowie Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Gebäuden. 
 
 
 
8. GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG 
Das Baugebiet wird als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) und als Mischgebiet (MI) 
gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen. 
Das Maß der baulichen Nutzung des Wohngebietes weist eine dörfliche Dichte mit einer  
GRZ von 0,30 und einer GFZ von 0,60, das Mischgebiet eine GRZ von 0,40 und eine GFZ 
von 0,80 auf. 
 
 
 
9. ÜBERSCHLÄGIGE FLÄCHENVERTEILUNG 

                  ha     %  
Geltungsbereich        2,25          100,00 
Allgemeines Wohngebiet (WA)     1,51  67,19 
Mischgebiet ( MI)       0,74  32,81 
 
Im Einzelnen: 
Öffentliche Verkehrsflächen      0,23  10,40 
Öffentliche Grünflächen       0,35  15,76 
Ökologische Ausgleichsflächen     0,00 
Netto Wohnbaufläche - Wohngebiet     0,98 
 43,53 
Anzahl der Parzellen       15 
Netto Fläche Mischgebiet      0,68  30,31 
 
 
 
 
10.  BEVÖLKERUNGSZUWACHS, FLÄCHENSPARENDES BAUEN UND  
 MINIMIERUNG DER VERSIEGELUNG 
  
Bevölkerungszuwachs  
Die Siedlungstätigkeit soll sich aus Sicht der Regionalplanung im Rahmen einer  
organischen  Entwicklung vollziehen. Der Wohnbauflächenbedarf wird aus dem Entwick-
lungsbedarf, dem Auflockerungsbedarf und dem Ersatzbedarf unter Berücksichtigung be-
stehender Baurechtsreserven ermittelt.  
In der 5. Änderung des Flächennutzungsplan vom 22.09.2000 soll mit der  
Ausweisung des Baugebietes „das Bedürfnis der örtlichen Bevölkerung  
nach Wohnungen und nicht störendem Gewerbe gestillt werden“.   
 
Flächensparendes Bauen 
Trotz der vorgesehenen Einfamilienhausbebauung sind Prinzipien der Verdichtung  
in die Planung eingearbeitet worden:  
- Grundstücksgrößen im Durchschnitt ca. 658 m² 
-  Pro Wohnhaus sind 2 Wohneinheiten möglich 
- Ausbau und Erweiterung zu einem Mehrgenerationenhaus möglich 
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Der statistische Wert für die Anzahl der Wohneinheiten pro Parzelle wird mit 1,2  
angenommen, die Anzahl der Bewohner pro Wohneinheit  mit 2,8 - 3,1.  
Bei folgender Berechnung für den Geltungsbereich wird von der potentiell möglichen  
Anzahl von 2 WE / PA sowie von dem Mittelwert von 3 Personen pro WE ausgegangen:
  
Anzahl der Parzelle im Bereich WA      15 
Anzahl der potentiell möglichen WE als Endwert    30 
Durchschnittliche Anzahl der Einwohner pro WE (2,8 -3,1)    3 
Errechneter Einwohnerendwert im Gebiet WA    90 
 
Nettofläche im Bereich MI               6807 m² 
Anzahl der potentiell möglichen WE als Endwert    15 
Durchschnittliche Anzahl der Einwohner pro WE (2,8 -3,1)    3 
Errechneter Einwohnerendwert im Gebiet MI    45 
 
Errechneter Einwohnerendwert für den gesamten Geltungsbereich       135 
 
 
Minimierung der Versiegelung 
- schonender Umgang mit Grund und Boden gem. § 1 Abs. 5 BauGB 
- Wiederverwendung des abgetragenen Mutterbodens in zukünftigen Grünflächen 
- Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude, 

Erschließungsflächen); Stellplätze und Zufahrten sind mit einem wasserdurchlässi-
gen Belag auszubilden 

 
 
 
11. ENERGIE 

Die Gebäude sollen als Niedrigenergiehäuser mit einem hohen Anteil an passiver und akti-
ver Solarenergiegewinnung konzipiert werden. 
Eine weitgehende Verschattungsfreiheit ist in die Ausweisung der Baugrenzen eingearbei-
tet.  
Zwei Drittel der Gebäude (Firstrichtung Ost-West) weisen eine Südorientierung der Dach-
flächen für Solarkollektoren und Photovoltaik – Anlagen auf. 
Regionale, natürliche Baustoffe mit möglichst geringem Primärenergieaufwand sowie Zu-
satzheizungen durch regenerative Energien werden empfohlen.  
 
 
 
12. BARRIEREFREIES BAUEN 

 Nach dem Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetz und Änderungsgesetze 
(BayBGG und ÄndG) vom 09.07.2003 sind alle baulichen Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, sowie öffentliche Wege, Plätze und Straßen barrierefrei zu gestalten. Die Gemeinde 
Eiselfing nimmt dies zum Anlass, die Straßenerschließung im Planungsgebiet sowie die 
Grünflächen entsprechend der Anforderungen der Barrierefreiheit zu gestalten. 
 
In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses 
barrierefrei sein. Auf die Vorschriften des Art. 48 BayBO und die DIN 18025 werden aus-
drücklich hingewiesen. 
 
 
 
13. ALTLASTEN 
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Es sind keine Altlasten oder Kampfmittel im Gebiet des Bebauungsplanes bekannt. Sollten 
bei Realisierung der Baumaßnahmen Altlasten zutage kommen, unterliegen diese der Mel-
depflicht. 
 
 
 
 
14. IMMISSIONEN 
Es ist mit landwirtschaftlichen Immissionen im ortsüblichen Umfang zu rechnen. 
 
 
 
15.  ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Die vorliegende Planung entwickelt sich aus der 5. Änderung des wirksamen  
Flächennutzungsplanes. Aufgrund des konkreten Bedarfs an Wohnbauflächen  
werden mit dem Bebauungsplan „Eiselfing - Hochfeld“ die Vorgaben der Flächennutzungs-
planänderung realisiert.  
Alternative Planungen waren aus diesem Grunde nicht erforderlich. 
 
 
 
16.  MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG (MONITORING) 

Generell ist es sinnvoll die Überwachung auf solche Umstände zu konzentrieren, die bereits 
dem Umweltbericht zu Grunde lagen und bei denen Prognoseunsicherheit besteht. 
Unerwartet können aufgrund der differenzierten Bodenverhältnisse dann Folgeeffekte ein-
treten, wenn die Versickerungsleistung der Böden im Baugebiet nicht den Erwartungen ent-
spricht. Die entsprechenden Einrichtungen sind daher auf ihre Funktionsfähigkeit  zu  
überprüfen. 
  
 
 
17. AUSWIRKUNGEN 

Öffentliche oder private Rechte werden durch den Bebauungsplan mit integriertem Grün-
ordnungsplan nicht eingeschränkt.  
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan sichert eine geordnete städtebauliche Entwicklung. 
Die neue Bebauung ist in Art und Maß der Umgebung angepasst.  
Mit den dargestellten Maßnahmen und Ausgleichsflächen kann der Eingriff in den Boden, 
die Natur und die Landschaft kompensiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eiselfing, den.......................             Eiselfing, den ..............................               
 
 
 
 
.................................................             .....................................................               
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Ludwig Lax, Dipl. Ing.       Oberhuber Rupert  
Architekt      1. Bürgermeister Gemeinde Eiselfing 
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